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A Elektronische Rechnungsübermittlung und
GoBD

Dirk J. Lamprecht

1 Steuerrechtliche Betrachtung

Damit der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist unter anderem
erforderlich, dass er im Besitz einer Rechnung ist. Die Rechnungsübermittlung in
Papierform verursacht sowohl beim leistenden Unternehmer als auch beim Leis-
tungsempfänger erhebliche Kosten. Hierunter fallen nicht nur die Kosten für das
Versenden, sondern auch die Papierkosten und die Kosten der gesetzlich vor-
geschriebenen Aufbewahrung. Beim Leistungsempfänger wird häufig die in
Papierform eingegangene Rechnung vervielfältigt, damit diese den einzelnen
Fachabteilungen zur Verfügung gestellt werden kann.

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 hat der Gesetzgeber die Vorausset-
zungen für den umsatzsteuerrechtlichen Vorsteuerabzug geändert.1 Bisher war
der Vorsteuerabzug aus digital übermittelten Rechnungen nur zulässig, sofern
diese mit einer qualifizierten elektronischen Signatur oder mithilfe des EDI-Verfah-
rens übermittelt wurden. Bei einem Download musste die Rechnung in Papier-
form aufbewahrt werden und der Nachweis der Bezahlung über ein Kunden-
konto (z.B. Girokonto oder Kreditkartenbeleg) erfolgen.

Diese für die Praxis hohen Anforderungen sind seit dem 1. Juli 20112 nicht mehr
zu erfüllen. Gleichwohl verlangen der Gesetzgeber und die Finanzverwaltung
jedoch ein internes Rechnungskontrollverfahren.

1 Der Gesetzgeber hat von der Option nach Artikel 233 Abs.1 S. 2 MwStSystRL Gebrauch gemacht,
die es den Mitgliedstaaten freistellt, auch Rechnungen anzuerkennen, die auf andere Weise elek-
tronisch übermittelt oder bereitgestellt werden.

2 Die betreffenden Leistungen müssen jedoch nach dem 1. Juli 2011 erbracht worden sein.
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